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Das neue MAG für Lehrpersonen kommt 2021 
Diese Eckwerte wurden vereinbart
Von der LVB-Geschäftsleitung

Am 12. Februar 2020 war LVB-Präsident Roger von Wartburg auf Einladung von Finanzdi-
rektor Anton Lauber und Bildungsdirektorin Monica Gschwind Teil einer Medienkonfe-
renz, anlässlich welcher über die vereinbarten Eckwerte des neuen MAG für das unter-
richtende Personal (MAG uP) informiert wurde. Alle wichtigen Informationen können Sie 
dem vorliegenden Artikel entnehmen.

Initiative als Ursprung
Zur Erinnerung: Die Revision des Lohn-
systems für das Staatspersonal ist eine 
Reaktion auf eine Initiative der «Liga 
der Baselbieter Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler». Nach dem Be-
schluss des Regierungsrates zur Revisi-
on des Lohnsystems wurde die Initia-
tive zurückgezogen. Das Projekt 
«MAG uP» verfolgt das Ziel, innerhalb 
des durch Regierungs- und Landrat 
gesetzten politischen Rahmens (wie 
der grundsätzlichen Gleichbehand-
lung mit dem restlichen Staatsperso-
nal) pragmatische Lösungen für den 
Schulbereich zu finden. 

Vereinbarte Eckwerte
Die gemeinsamen Projektarbeiten 

und Verhandlungen von Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmervertretungen wa-
ren intensiv und zogen sich über viele 
Monate hin. Als zentrale Ergebnisse 
wurden am 12. Februar 2020 diese 
Eckwerte vorgestellt:

• Die Beurteilung der Erfüllung des 
Berufs- und Stellenauftrags (Prädi-
kat A für gute Leistung oder Prädi-
kat B für ungenügende Leistung) 
findet wie beim Verwaltungsperso-
nal im Rahmen des MAG statt und 
wird jährlich überprüft.

• Die Beurteilung für ausserordentli-
che Leistungen (Prädikat A+) erfolgt 
beim unterrichtenden Personal für 
das betreffende Beurteilungsjahr 

formell vom MAG (Festlegung A, B) 
getrennt mit einem separaten For-
mular.

• Das Instrument der A+-Beurteilun-
gen wird so ausgestaltet, dass eine 
begründete Vergabe durch die 
Schulleitung jährlich erfolgen kann.

• Der Rhythmus der Mitarbeitenden-
gespräche kann, als Folge der hohen 
Führungsspanne an den Schulen, 
auf maximal 3 Jahre ausgedehnt 
werden. Eine Vergabe von B (MAG) 
oder A+ (Antrag) muss bei gegebe-
nem Anlass jährlich erfolgen.

• Die Beurteilungshilfen (Indikatoren, 
mögliche Kriterien) für A+ werden 
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Eckwerte des Lösungsvorschlags

• Die Beurteilung der Erfüllung des Berufs- und 
Stellenauftrages (Prädikat A für gute Leistung 
oder Prädikat B für ungenügende Leistung) fin-
det wie beim Verwaltungspersonal im Rahmen 
des MAG statt und wird jährlich überprüft.

• Die Beurteilung für ausserordentliche Leistun-
gen (mit Prädikat A+) erfolgt beim uP für das 
betreffende Beurteilungsjahr formell vom MAG 
(Festlegung B, A) getrennt.

• Das Instrument der A+-Beurteilungen wird so 
ausgestaltet, dass eine begründete Vergabe 
durch die Schulleitung jährlich erfolgen kann.

• Der Rhythmus der Mitarbeitendengespräche 
kann auf 3 Jahre ausgedehnt werden. Eine Ver-
gabe von B (MAG) oder A+ (Antrag) muss bei 
gegebenem Anlass jährlich erfolgen.

• Die Beurteilungshilfen (Indikatoren, mögliche 
Kriterien) für A+ werden in Praxisgruppen und 
im Anschluss durch die Schulleitungskonferen-
zen unter Mitwirkung der Personalverbände 
erarbeitet.

• Die Beurteilungshilfen für A+ können pro Schul-
stufe individuell ausgestaltet werden.

• Der Kanton sowie die Gemeinden stellen die für 
die A+-Bewertungen notwendigen finanziellen 
Mittel bereit.

aktuell durch die Schulleitungskon-
ferenzen unter Mitwirkung des LVB 
erarbeitet.

• Die Beurteilungshilfen für A+ kön-
nen pro Schulstufe individuell aus-
gestaltet werden.

• Der Kanton sowie die Gemeinden 
stellen die für die A+-Bewertungen 
notwendigen finanziellen Mittel 
bereit.

Speziell erwähnenswert
Zu den wichtigsten Zielen des LVB ge-
hörte es, sicherzustellen, dass die Re-
vision nicht zu einer verkappten Spar-
massnahme würde. Dies bedeutet 
konkret, dass eine künftige, durchge-
hende A-Bewertung (= Erfüllung des 
Berufsauftrags und Einhaltung der 
Standesregeln des LCH) in Sachen 
Lohnentwicklung keine finanzielle 
Verschlechterung gegenüber dem bis-
herigen regulären Erfahrungsstufen-
anstieg sein darf. 

Dem hat die Arbeitgeberseite schliess-
lich zugestimmt, wie diese Formulie-
rung der Vereinbarung zwischen Re-
gierungsrat und Personalverbänden 
unterstreicht: «Der Übergang vom 
heutigen System der Erfahrungsstu-
fen zum System der Lohnbänder soll 
für Mitarbeitende, die durchgehend 
eine gute Leistung erbringen (was zu-
künftig einer A-Bewertung entspricht) 
in ihrer Lohnentwicklung gegenüber 
dem Status quo (regelmässiger Stufen-
anstieg) weder kurzfristig noch über 
die Jahre hinweg betrachtet eine 
Schlechterstellung erwirken.» Sie fin-
den die gesamte Vereinbarung auf 
den Seiten 22 - 25 im vorliegenden 
Heft. 

Zu beachten ist ferner, dass für die Ho-
norierung ausserordentlich guter Leis-
tungen (A+) künftig jährlich 300'000 
CHF zur Verfügung stehen, dies bei 
einer Gesamtlohnsumme von ca. 640 
Mio. CHF. Diese Relation macht klar, 
dass wir auch im neuen System nicht 

von einem «Leistungslohn» in privat-
wirtschaftlichem Sinne sprechen.

Ressourcen der Schulleitungen
Die Frage der heute schon als ungenü-
gend empfundenen Ressourcen für die 
Schulleitungen – für die Schulleitungs-
konferenzen aller Stufen eine zwin-
gende Gelingensbedingung – wird im 
Kontext eines separaten Projekts 
«Stellenbeschriebe und Ressourcie-
rung Primarschulleitungen» der BKSD 
geklärt werden.

Fahrplan
Die Planung für die Einführung sieht 
vor, dass der Regierungsrat die im De-
tail ausgearbeitete Lösung im zweiten 
Quartal 2020 beschliesst. Anschlies-
send werden die Schulstufen auf die 
Einführung des Instrumentariums per 
2021 vorbereitet. 

Ausführung zur vereinbarten Umsetzung MAG uP
zwischen dem Regierungsrat und den Personalverbänden der Lehrpersonen 
und Schulleitungen des Kantons Basel-Landschaft
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Heutiges MAG wird positiv wahrgenommen
In einem intensiven Erarbeitungsprozess haben sich die 
Verhandlungspartner nun auf einen Vorschlag geeinigt.

Das Projektteam hat in verschiedenen Arbeitsgruppen und 
mit diversen Interessenvertretungen die Organisations-
struktur und die kulturellen Ausprägungen der Schulorga-
nisationen evaluiert. Dabei ist bestätigt worden, dass be-
reits heute an vielen Schulen regelmässige Mitarbeiterge-
spräche geführt werden. Diese werden in der bestehenden 
Form als sehr positiv wahrgenommen, da sie eine willkom-
mene Möglichkeit zum Austausch, zur Reflexion und zur 
Besprechung der persönlichen Entwicklung bieten. Die 
Gespräche finden jedoch trotz der gesetzlichen Durchfüh-
rungspflicht unterschiedlich regelmässig statt.

Hohe Führungsspannen an den Schulen
Eine wichtige Besonderheit sind die hohen Führungsspan-
nen an den Schulen (Anzahl Lehrpersonen pro Vollzeitstel-
le Schulleitung). Statistische Auswertungen zeigen, dass 
über alle Schulstufen vergleichbar hohe Führungsspannen 
bestehen. Einzelne Schulen (zum Beispiel die Sekundarstu-
fe II) weisen eine Führungsspanne von bis zu 50 Lehrperso-
nen pro Vollzeitstelle der Schulleitung aus. Viele dieser 
Schulleitungen führen dennoch bereits heute regelmässige 
MAG. Sie beurteilen laufend die Erfüllung des Berufs- und 
Stellenauftrags ihrer Lehrpersonen.

Ein gemeinsames Vorhaben von Kanton und Gemeinden 
widmet sich aktuell einer Verbesserung der Ressourcierung 
der Schulleitungen in der Primarstufe. Der Regierungsrat 
und die Personalverbände setzen sich insbesondere auch 
gegenüber den Gemeinden für eine Entlastung der aktuell 
angespannten Ressourcensituation an den Schulen ein.

Beibehaltung des bewährten MAG
Bereits heute wird an den Schulen laufend die Erfüllung 
des Berufs- und Stellenauftrags der Lehrpersonen thema-
tisiert, indem die Schulleitungen ungenügende Leistungen 
erkennen und entsprechende Massnahmen einleiten. Auch 
die vollständige Erfüllung des Berufs- und Stellenauftrags 
wird bereits heute durch die Schulleitungen festgestellt. 
Als wichtiges Führungsinstrument wird hierzu das MAG 
eingesetzt.

Auch künftig wird das MAG als bewährtes Entwicklungs- 
und Förderinstrument beibehalten, indem im MAG aus-
schliesslich über die Erfüllung des Berufs- und Stellenauf-
trags gesprochen wird. Die Nichterfüllung des Berufs- und 
Stellenauftrags basiert auf einer ungenügenden Leistung 
(B). Die Erfüllung des Berufs- und Stellenauftrags resultiert 
aus einer guten Leistung (A). Damit wird das MAG in der 
heutigen Form beibehalten. 

Neu sind die Pflicht zur Durchführung des MAG und die 
Regelung, dass das Ergebnis des MAG die Lohnentwicklung 
bestimmt. Ohne MAG ist keine individuelle Lohnentwick-
lung möglich.

Separater Prozess für ausserordentliche Leistungen
Die Beurteilung für ausserordentliche Leistungen (A+) wird 
bei den Lehrerinnen und Lehrern für das betreffende Be-
urteilungsjahr formell vom MAG getrennt erfolgen. Dieser 
Prozess veranlasst eine beschleunigte Lohnentwicklung 
und findet auf einer jährlichen Basis statt.

Drei-Jahres-Rhythmus beim MAG möglich
Die hohen Führungsspannen können die Schulleitungen 
dort, wo dies erforderlich ist, mit einem maximal dreijähr-
lichen Rhythmus der MAG auffangen. Dadurch wird die 
Anzahl der jährlichen MAG stark reduziert. Wenn das Er-
gebnis des MAG die Erfüllung des Berufs- und Stellenauf-
trags bestätigt (A), wird dies für die kommenden Jahre 
übernommen, insofern keine zwischenzeitliche Nichterfül-
lung festgestellt wird. Bei einer Nichterfüllung (B) wird 
auch im Folgejahr ein MAG geführt, mit welchem das Er-
reichen der Verbesserungsvorgaben geprüft wird. Bei Fest-
stellung der Nichterfüllung des Berufs- und Stellenauftrags 
kann jederzeit in MAG geführt werden. Damit wird auch 
hier die heutige Praxis nicht verändert. Schulen, welche 
zum Beispiel einen zweijährlichen Rhythmus beim MAG 
pflegen, können diesen beibehalten.

Der Regierungsrat und die Personalverbände befürworten 
eine möglichst regelmässige Durchführung der MAG, bes-
tenfalls auf einer jährlichen Basis. Die Durchführungen 
müssen jedoch ressourcenverträglich sein und sorgfältig 
geführte Gespräche zulassen. Regierung und Personalver-
bände sind sich einig, dass die heutigen Schulleitungsres-
sourcen dafür nicht überall ausreichend sind. Das gemein-
same Ziel ist es, mehr Zeit in die Begleitung und Beurtei-
lung der Lehrpersonen zu investieren und damit auch das 
MAG auf eine solidere Basis zu stellen.

MAG während des ganzen Jahres möglich
Um die Führungsspannen noch besser berücksichtigen zu 
können, schafft die Regierung die Möglichkeit der ganz-
jährlichen Gesprächsführung. Es gibt also keine einschrän-
kende und bestimmte Zeitspanne für die Durchführung der 
MAG. Jeweils Ende September müssen sämtliche Beurtei-
lungen vorliegen, damit die Lohnentwicklung per 1. Januar 
im Folgejahr erfolgen kann.

Die Durchführung des MAG ist damit auch mit den vorhan-
denen, beschränkten Ressourcen weiterhin machbar.

Beurteilungsform berücksichtigt so weit wie mög-
lich die schulische Organisationsstruktur
Das Ergebnis der Beurteilung ergibt sich durch eine quali-
tative Gesamtwürdigung der erbrachten Leistung. Die Be-
urteilung ungenügender Leistungen (B) muss (wie auch 
beim Verwaltungspersonal) separat im MAG begründet 
werden. Ausserordentliche Leistungen (A+) werden eben-
so in einem separaten Verfahren individuell begründet. 

Alle für die Beurteilung relevanten Grundlagen, Kriterien 
und Indikatoren orientieren sich am Berufs- und Stellen-
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Kriterien für die Beurteilung eingesetzt. Beispielsweise 
dienen die zehn Standesregeln des Dachverbands Lehre-
rinnen und Lehrer Schweiz (LCH) als Kriterien für die Erfül-
lung des Berufs- und Stellenauftrags im MAG.

Eine sehr gute Leistung (A+) grenzt sich zusätzlich durch 
einen klar ersichtlichen Mehrwert für das «System Schule» 
ab und bedingt eine Arbeitsleistung, welche die gesetzten 
Anforderungen und Erwartungen der jeweiligen Schullei-
tung übertrifft. Die Beurteilung dieser Leistung bezieht 
sich immer auf konkrete Arbeits- oder Verhaltensbeispiele. 
Für ein A+ wird ein guter Unterricht vorausgesetzt, da Un-
terrichten die Kerntätigkeit des Lehrberufs darstellt.

Ausserordentlich gute Leistungen sind immer individuell 
und müssen daher auch individuell begründet werden. Un-
terstützt werden die Schulleitungen hierbei mit einem vor-
definierten Katalog von Indikatoren und Praxisbeispielen, 
welcher sich aktuell pro Schulstufe in Erarbeitung befindet. 
Die Schulen können diesen Katalog bei Bedarf ergänzen.

Gleichbehandlung im ganzen Staatspersonal
Lehrpersonen haben wie alle Mitarbeitenden einen be-
rechtigten Anspruch auf ein regelmässiges MAG und auf 
die Möglichkeit, für ausserordentlich gute Leistungen zu-
sätzlich honoriert zu werden. Mit der verbindlichen An-
wendung der entworfenen Instrumente wird diese Gleich-
behandlung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Grundvoraussetzungen so weit wie möglich realisiert. Die 
Gemeinden sind gleichermassen wie die kantonale Verwal-
tung verpflichtet, den Bestimmungen des kantonalen Per-
sonalgesetzes nachzukommen.

Verbände der Lehrerinnen und Lehrer sowie der 
Schulleitungen unterstützen Eckwerte 
Der nun vorliegende Lösungsansatz wurde im regelmässi-
gen Austausch und unter intensiver Mitwirkung der Ver-
tretungen der Lehrer/innen- und Schulleitungsverbände 
ausgearbeitet. Der Lehrerinnen- und Lehrerverein Basel-
land LVB (gewerkschaftliche und berufspolitische Vertre-
tung des unterrichtenden Personals), die amtliche Kanto-
nalkonferenz AKK (pädagogische und bildungspolitische 
Vertretung des unterrichtenden Personals) sowie der Ver-
band der Schulleiterinnen und Schulleiter Baselland VSL 
(gewerkschaftliche Vertretung Schulleitungen) erachten 
den nun vorliegenden Kompromissvorschlag unter Berück-
sichtigung der bereits ausgeführten Ressourcensituation 
für grundsätzlich gangbar. Die Verbände unterstützen die 
Schaffung einer Verbindlichkeit in der Durchführung des 
MAG und die Möglichkeit, ausserordentlich gute Leistun-
gen in einem separaten Verfahren zu honorieren.

Stufenlose Lohnbänder statt Erfahrungsstufen
Durch die Teilrevision des Personaldekrets wird das beste-
hende System der Erfahrungsstufen durch ein System mit 
stufenlosen Lohnbändern abgelöst. Wo früher der Zuwachs 
an Erfahrung sowie die Erfüllung des Berufs- und Stellen-

auftrages zum Lohnanstieg führte, wird ab dem Jahr 2022 
das Ergebnis des MAG und somit weiterhin die Erfüllung 
des Berufs- und Stellenauftrags die Lohnentwicklung be-
stimmen – auch beim unterrichtenden Personal.

Damit für die Entwicklung des Lohns eine Grundlage be-
steht, werden künftig regelmässige MAG mit den Beurtei-
lungsstufen «sehr gute Leistung» (A+), «gute Leistung» (A) 
und «nicht erfüllt» (B) durchgeführt. Dabei wird bei einer 
B-Beurteilung die Entwicklung begründet gestoppt und 
bei einer A+-Beurteilung die Entwicklung begründet be-
schleunigt.

Bereits im heutigen System besteht die Möglichkeit, bei 
ausserordentlich guter Leistung die Lohnentwicklung mit-
tels doppeltem Stufenanstieg zu beschleunigen. Bei unge-
nügenden Leistungen kann mittels Stufenstopp die Lohn-
entwicklung gebremst werden. Im künftigen System ist die 
regelmässige Durchführung der Mitarbeitendenbeurtei-
lungen Pflicht, da deren Ergebnisse die Lohnentwicklung 
direkt beeinflussen und ohne Beurteilung keine Lohnent-
wicklung stattfinden kann.

Keine Sparmassnahme, sondern Ausdruck der 
Wertschätzung
Die vom Landrat beschlossene Lohnrevision hat explizit 
nicht die Absicht, Lohnkosten einzusparen. Ausserordent-
lich gute Leistungen sollen beim ganzen Staatspersonal 
honoriert werden. Die Lohnrevision stellt auch nicht die 
bisher erbrachten Leistungen der Mitarbeitenden in Frage. 
Der Übergang vom heutigen System der Erfahrungsstufen 
zum System der Lohnbänder soll für Mitarbeitende, die 
durchgehend eine gute Leistung erbringen (was zukünftig 
einer A-Bewertung entspricht) in ihrer Lohnentwicklung 
gegenüber dem Status quo (regelmässiger Stufenanstieg) 
weder kurzfristig noch über die Jahre hinweg betrachtet 
eine Schlechterstellung erwirken. Mögliche Veränderun-
gen in der Lohnentwicklung im Vergleich zum bestehen-
den Lohnsystem sind jedoch durch den grundlegenden 
Systemwechsel unabdingbar, in Einzelfällen kann eine ge-
ringfügige Schlechterstellung daher nicht ausgeschlossen 
werden.

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass der Grossteil der Mit-
arbeitenden eine gute und engagierte Leistung erbringt, 
so auch das unterrichtende Personal. Niemand wird wegen 
der verbindlichen Durchführung der MAG verdächtigt, eine 
ungenügende Leistung zu erbringen. Dem Regierungsrat 
geht es vielmehr darum, ausserordentlich gute Leistungen 
mittels einer zusätzlichen Honorierung wertschätzen zu 
können. Zugleich werden die Führungskräfte mit der Mög-
lichkeit der direkten und aktiven Beeinflussung der Lohn-
entwicklung in ihrer wichtigen Führungsarbeit gestärkt.

Kein Leistungslohn wie in der Privatwirtschaft
Die Lohnrevision bringt keinen Leistungslohn, wie dieser 
in der Privatwirtschaft eingesetzt wird. Für die Honorie-
rung von ausserordentlich guten Leistungen stehen künf-
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tig jährlich rund 300'000 Franken zur Verfügung, dies bei 
einer Gesamtlohnsumme von ca. 640 Mio. Franken. Diese 
Relation macht klar, dass der Begriff Leistungslohn nicht im 
engeren Sinn zutrifft und auf einem anderen Mechanismus 
beruht als in der Privatwirtschaft.

Mögliche Auswirkungen eines Leistungslohns wie Konkur-
renzierung unter den Mitarbeitenden, Lohnverhandlungen 
im Rahmen des MAG und schlechte Auswirkungen auf das 
Arbeitsklima sind bei der Lohnrevision aus Sicht des Regie-
rungsrats nicht zu erwarten. Sollten erste Erfahrungen die-
se Erwartung nicht bestätigen, werden Regierung und Per-
sonalverbände dies thematisieren und gemeinsam nach 
Ursachen und Lösungen suchen.

Weiteres Vorgehen
Neben den Vertretungen sämtlicher Schulstufen und Schlüs-
selpersonen aus der Bildungslandschaft sind die Konferenz 

der Schulratspräsidien und der Verband Basellandschaftli-
cher Gemeinden (VBLG) in die Erarbeitung und die Prüfung 
der Ergebnisse eingebunden. Die Planung für die Einfüh-
rung sieht vor, dass der Regierungsrat erarbeitete Lösung 
im zweiten Quartal 2020 im Detail beschliesst. Anschlies-
send werden die Schulstufen auf die Einführung des Instru-
mentariums vorbereitet. Im Jahr 2021 werden bis zum 30. 
September die MAG geführt, welche dann per 1. Januar 
2022 die individuelle Lohnentwicklung bestimmen.

Aktuelle Informationen zu Projektstand und zu weiteren 
Themen rund um das MAG für Lehrpersonen sind auf der 
Webseite zum Projekt Lohn und MAG ersichtlich:
www.bl.ch/LuM


